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Sargpflicht
Sollte bei Beisetzung in einem Grab immer die

Verwendung eines Sarges vorgeschrieben sein oder sollte

es Ausnahmen geben? Und aus welchen Gründen sollte es

Ihrer Meinung nach Ausnehmen geben?

2025 forsa 5+6/i

Folien-Nr.: 1098

N = 1002						
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es sollte Ausnahmen von der Sargpflicht
geben

wenn die verstorbene Person sich dies
ausdrücklich gewünscht hat

aus religiösen bzw. weltanschaulichen
Gründen (z. B. Tuchbestattungen)

wenn die Angehörigen dies ausdrücklich
wünschen

nein, keine Ausnahmen

weiß nicht/keine Angabe
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